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1719 November 6 . A

ORTSSTIMME VON SCHULTHEISSUND RAT VON BERN ZUHANDEN DES LAND-
VOGTS DER OBEREN UND UNTEREN FREIEN ÄMTER, FRANZ LUDWIG
MÜLLER, BEZÜGLICH DER GÜTERBEREINIGUNG DASELBST

"Wir Schultheiss und Raht der Statt Bern thund kund hiemit , demmenach

wir unss dess mehreren Vorstellen lassen , wie dass in unseren gemein¬

habenden Ober - und underen freyen Aembteren nöthig sein wolle zuo Ver¬

meidung grossen Nachtheils und Schadens , so wohl der Lehenherren als

Lehenleüthen die bereinigung der Bodenzinss - Zehnd - und Lehens - Gerech¬

tigkeiten Vor die Hand Zenemmen * , auch bereits ein Statutum Von

A° 1637 [ anlässlich der Jahrrechnung vom 28 . Juni bis 18 . Juli 1637 in

Baden angefertigt ] dessthalben Verhanden , Von denen [ VII ] damahls [ m

den Freien Aemtern reg . ] lobl . Orthen [ VIII Alte Orte ausg . BE ] aufge-

richtet , und seit der Eintrettung [ von Bern ] in die Mitregierung

[1712 ] widermahl öffentlich publicirt worden seye ; Habend wir demme Zu

Volg unserem dissmahl in den [ Oberen und Unteren ] freyen Aembteren re¬

gierenden Landvogten Frantz Ludwig Müller hierdurch befelchlichen auf¬

zutragen gutbefunden , disere bereinigung der Gotthäüseren , Spittählen,

Kirchen , Pfrüenden , Zinss - und Lehenherren Vorzunemmen , damit weit-

läüffigkeit und Cösten Vermitten bleiben thüind ; Langet demmnach unser

befelch an Erstgemelte Gotts - Häüser , Spittähl , Kirchen , Pfrüenden,

Zinss - und Lehen - Heren , unserem Landvogt der Ober - und underen Freyen

Aembteren auf dessen Ansuchen Jhre urbaria Vorzuweisen , imb Zusehen,

ob die Zehnd und andere Lähen oder Gefälle fellig , und die in dem Sta-

tuto Vernambsete Zeit der dreissig oder Vierzig Jahren Verflossen,



auch Ob die Vorherigen bereinigungen solchem nach beschehen seyen,
widrigen fahls und da mehrgemelte Bodenzinss , Zehnd - und Lehenherren

auf Ansuchen unsers Landvogts Jhre Urbaria oder Gerechtigkeiten , umb

Zusehen , Ob die Urbar oder bereinigungen durch einen Landvogt und
Landschreiber [ - in  den Oberen Freien Aemtern war dies 1719 Plazidus
Beat Kaspar Anton Zurlauben und in den Unteren Freien Aemtern Cosmas

Tinner - ] beschechen , oder selbige  sonsten Von den lobl . [ reg . ] Orthen

gemeiniglich bestättiget worden , nit Vorweisen , oder der Erneüwer - und

bereinigungen sich widersetzen wollen , unser Ambtsmann , Crafft mehrbe-

riiehrten Statutj de A° 1637 begwältiget sein soll , derselben Gefälle
in Arrest Zunemmen : Jn Craft dessen wir unser Statt Secret Jnsigel
hierauff trucken lassen . . . .

(LS : ) "
"die. teJüite bexetnigung . . . [dex Gütex dex Abtei ] Muxi ixt vottgeendet [den]
20 . junii 1723 . 4 Sub veAimbtex [ - LandichxeibeA .- Substitut dex Obexen Fxeien Aem-
tex ]$ Leodegaxi [Anton] K o Z i n."
"Ohxt-Stimm ßexn"

1 ) Ueber den unmittelbaren Anlass zu dieser Bereinigung der Lehensgüter wie
auch über die Bereinigung selbst findet sich in den gedruckten EA vom
Jahre 1719 nichts verzeichnet.

2 ) s . EA V 2 , 1041 (Nr . 823 ) , spez . 1703 Art . 34 . Stadt und Amt Zug war da¬
mals u . a . auch durch Beat II . Zurlauben vertreten , s . auch SSRQ Aargau
II/8 , 441 (Nr . 155 b ) spez . 453 Pt . 34.

3 ) s . SSRQ Aargau II/8 , 453 Zeile 21 , 27 sowie spez . Anm. 36
4) 8 . EA VII 1 , 960 Art . 145
5 ) Landschreiber der Oberen Freien Aemter war von 1715 bis 1726 Plazidus

Beat Kaspar Anton Zurlauben.

Kopie , von unbekannter Hand , mit Glosse von Beat Fidel Zurlauben aus
dem Jahre 1750 ? - AH 107 , 97 - 98
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